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Änderungsdokumentation 
 

Datum Autor Beschreibung 

Mai 2014 Tanja Conzelmann Erstellung 

Juli 2014 Tanja Conzelmann Fortschreibung Verwer-

tung metallischer Kremati-

onsrückstände 

18. September 2014 Tanja Conzelmann Darstellung Stiftungskapi-

tal auf separaten Konten 

25. Juni 2015 Kerstin Wolfer/Tanja 

Conzelmann 

Anpassung Konten auf-

grund Korrigenda zur VwV 

Produkt- und Kontenrah-

men (Stand Juli 2015) 

März 2016 Tanja Conzelmann Buchung Weiterleitung der 

Erlöse aus der Verwertung 

der metallischen Kremati-

onsrückstände an die Stif-

tungen 

Mai 2016 Tanja Conzelmann Buchung Verwaltungsauf-

wand 

 

 
 
Die jeweils aktuellste Version der Schulungsunterlagen finden Sie auf unserem All-
gemeinen Laufwerk I:\SAP\NKHR Schulungen 

 

©  Copyright Stadt Albstadt 

Weitergabe nur an Mitarbeiter der Stadtverwaltung Albstadt! 
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1.  Allgemeines 
 

Folgende rechtlich unselbständige Stiftungen bestehen: 

 

• Stiftung Walter Rominger 

• Stiftung Georg Roll 

• Stiftung Felix Hollenberg 

 

Das Stiftungsvermögen setzt sich aus dem ursprünglichen Stiftungskapital und den er-

wirtschafteten Ertragsüberschüssen zusammen. 

 

Das ursprüngliche Stiftungskapital (Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 2 GemO) 

bleibt in seiner Höhe immer konstant. Eine Verwendung ist nicht zulässig. 

  

Die Ertragsüberschüsse (dargestellt bei den zweckgebundenen Rücklagen) stellen Mehrer-

träge gegenüber den geleisteten Aufwendungen dar. Diese dürfen gemäß dem Stiftungs-

zweck verwendet werden. 

 

2. Übernahme aus dem kameralen System 
 
Die Stiftungsvermögen betragen zum 31.12.2010 für die  

 

Stiftung Rominger 

Stiftungskapital  550.637,03 €  Sondervermögen 4.9531.5001.000 

Ertragsüberschüsse    91.940,94 €  Sonderrücklage 4.9521.5001.000 

    642.577,97 € 

 

Stiftung Roll 

Stiftungskapital  566.034,80 €  Sondervermögen 4.9531.5003.000 

Ertragsüberschüsse    39.499,10 €  Sonderrücklage 4.9521.5003.000 

    605.533,90 € 

 

  



 

5 

 

Stiftung Hollenberg 

Stiftungskapital    86.919,62 €  Sondervermögen 4.9531.5002.000 

Ertragsüberschüsse    18.463,44 €  Sonderrücklage 4.9521.5002.000 

    105.383,06 € 

 

3. Darstellung in der Bilanz  
 
 
Aktiva  

Das Stiftungskapital sowie die Ertragsüberschüsse sind in den Liquiden Mitteln enthalten. 

Stand 01.01.2011 Stiftung Rominger     642.577,97 € 

   Stiftung Roll      605.533,90 € 

   Stiftung Hollenberg     105.383,06 € 

       1.353.494,93 € 

 

Passiva 

Das Stiftungskapital ist im Basiskapital enthalten. 

Stand 01.01.2011 Stiftung Rominger     550.637,03 € 

   Stiftung Roll      566.034,80 € 

   Stiftung Hollenberg       86.919,62 € 

       1.203.591,45 € 

 

Im Jahr 2013 wurde für das Stiftungskapital jeder Stiftung ein separates Unterkonto ange-

legt. 

 

 

 

 

 

 

Im Juli 2015 erfolgte eine Änderung der VwV Produkt- und Kontenrahmen, so dass eine er-

neute Anpassung der Konten erforderlich wurde: 
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Die Ertragsüberschüsse sind bei den zweckgebundenen Rücklagen geführt. 

Stand 01.01.2011 Stiftung Rominger       91.940,94 € 

   Stiftung Roll        39.499,10 € 

   Stiftung Hollenberg       18.463,44 € 

          149.903,48 € 

 

Im Jahr 2012 wurde dann für jede Stiftung ein separates Unterkonto angelegt, nachfolgend 

beispielhaft für das Jahr 2013 dargestellt. 

 
 

Im Juli 2015 erfolgte auch in diesem Bereich eine Änderung der VwV Produkt- und Konten-

rahmen, so dass eine erneute Anpassung der Konten erforderlich wurde: 
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4. Innere Darlehen 
 
 
Mit den in den liquiden Mitteln enthaltenen Stiftungsvermögen der einzelnen Stiftungen wird 

unterschiedlich verfahren. Zum Teil werden diese zusammen mit den städtischen Geldern 

bei Kreditinstituten angelegt. Ein weiterer Teil wird in Form eines Inneren Darlehens genutzt.  

 

Innere Darlehen sind die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sonderrücklage/ 

des Sondervermögens. Sie werden für den eigentlichen Zweck zum Zeitpunkt der „Aufnah-

me“ nicht benötigt. Es handelt sich somit lediglich um eine Umwidmung von vorhandenen 

zweckgebundenen finanziellen Mitteln. Eine Buchung in die Bilanz erfolgt nicht. 

 

Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz bestehen folgende Innere Darlehen: 

• Stiftung Roll    470.000 €  

• Stiftung Hollenberg   100.000 €  

 

Der aktuelle Stand der Inneren Darlehen kann ab 2013 den textlichen Erläuterungen der 

Jahresabschlüsse entnommen werden. 
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5. Buchung der erwirtschafteten Zinsen 
 
Ein Teil des Stiftungsvermögens ist zusammen mit anderen städtischen Geldern angelegt, 

am Beispiel der Stiftung Roll ergibt sich nachfolgende Umbuchungs- und Verrechnungsan-

ordnung. 

 

Weitere Kontierungen: 
P40318001 Stiftung Rominger 
P00252010 Stiftung Hollenberg 
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Ein weiterer Teil des Stiftungsvermögens ist als inneres Darlehen angelegt, am Beispiel der 

Stiftung Roll ergibt sich nachfolgende Umbuchungs- und Verrechnungsanordnung. 

 
 

 
 

Weitere Kontierungen: 
P40318001 Stiftung Rominger 
P00252010 Stiftung Hollenberg 
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6. Zuwendungen entsprechend dem Stiftungszweck 
 
Die Gewährung von Zuwendungen entsprechend dem Stiftungszweck wird vom jeweiligen 

Fachamt bearbeitet und angewiesen. 

 

7. Verwaltungskosten 
 
Den Stiftungen wird für den anfallenden Verwaltungsaufwand ein festgelegter Betrag belas-

tet. Am Beispiel der Stiftung Rominger geschieht dies mit nachfolgender Umbuchungs- und 

Verrechnungsanordnung 

 

  

Weitere Kontierung: 
202100 Stadtkasse  

Weitere Kontierung: 
P40318002 Stiftung Roll 
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Es wird auf den Leitfaden zur Buchführung verwiesen.  
 
Teilauszug zu Punkt 6.1.4.5 Rechtlich unselbständige Stiftungen: 
 
„Bei den Buchungen sind die Besonderheiten des getrennten Nachweises der Vermögens-, 
Ertrags- und Finanzlage von Kommune und Sonderrechnung beachtet worden. Dies bedeu-
tet vor allem, dass auch bei internen Buchungen zwischen dem Sondervermögen und dem 
Kernhaushalt der Kommune keine Abwicklung über die Konten der internen Leistungs-
verrechnung erfolgt. Nur durch die Abwicklung der Leistungsbeziehung zwischen dem 
Sondervermögen und dem Kernhaushalt im ordentlichen Bereich ist es möglich, zugleich 
auch die Konten der Finanzrechnung zu bedienen und sowohl die Finanzrechnung der 
Kommune als auch der Stiftung korrekt fortzuschreiben. Ebenso ist es hierdurch möglich im 
Bereich der kommunalen Buchungsstellen entsprechende Deckungsvermerke, sowohl im 
Ergebnis-, als auch im Finanzrechnungsbereich (inkl. Investitionsbereich) anzubringen, so-
dass eine korrekte Budgetausnutzung dargestellt werden kann. Somit wird im Hinblick auf 
diese Notwendigkeit die Finanzrechnung trotz fehlender Zahlungsbewegungen auch bei 
der Abwicklung von internen Buchungen angesprochen.“ 
 
 

8. Verwertung metallischer Kremationsrückstände 
 
Vom Gemeinderat wurde in der Sitzung am 27.09.2012 beschlossen, dass die Verwaltung 

bei Einverständnis des Bestimmungsberechtigten mit der vollständigen maschinellen Ent-

nahme und stofflichen Verwertung von Metallen aus der Asche von Verstorbenen beauftragt 

wird. Die Vergütung aus der stofflichen Verwertung der Metalle wird dem städtischen 

Stiftungsvermögen zugeführt. Bei fehlendem Einverständnis werden die nicht verbrannten 

urnengängigen Metalle in der Asche belassen. Nicht urnengängige Metalle werden entnom-

men und stofflich verwertet. 

 

GR-Beschluss vom 
27.09.2012.pdf  

 

 

Die Verwertung der metallischen Kremationsrückstände wird vom Betriebsamt veranlasst. 

Die Verbuchung der erzielten Vergütung (Erlös) erfolgt auf nachstehende Kontierung. 
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Bei der Verwertung der metallischen Kremationsrückstände fallen des Weiteren noch Schei-

de- und Schmelzkosten an, die wie folgt gebucht werden. 
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Die Weiterleitung der erzielten Vergütung (Netto-Erlös) an die verschiedenen Stiftungen er-

folgt durch eine Umbuchungs- und Verrechnungsanordnung. 

 

Die Aufteilung des Erlöses wird folgendermaßen vorgenommen 

• Stiftung Walter Rominger  40% 

• Stiftung Georg Roll   40% 

• Stiftung Felix Hollenberg  20% 
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9. Jahresabschlussarbeiten 
 

Die erwirtschafteten Zinsen sowie die Zuweisungen aus der Verwertung metallischer Krema-

tionsrückstände werden den geleisteten Zuwendungen und dem Verwaltungsaufwand ge-

genüber gestellt. 

 

Sind die Erträge höher als die Aufwendungen ergibt sich um den Differenzbetrag eine Zu-

führung an die zweckgebundene Rücklage. 

 

Dies ist am Beispiel der Stiftung Roll mit der nachfolgenden Buchung (TA. FB 50) dargestellt. 

 

  

Weitere Kontierung:P40318001 Stift.Rominger 
        P00252010 Stift. Hollenberg 

Weitere Kontierung:20414001 Stift.Rominger 
                                20414003 Stift.Hollenberg 
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Sind die Erträge geringer als die Aufwendungen ergibt sich um den Differenzbetrag eine 
Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage 
 
Dies ist am Beispiel der Stiftung Rominger mit der nachfolgenden Buchung (TA. FB 50) dar-

gestellt. 

 
 

  

Weitere Kontierung: 20414002 Stift. Roll 
                                 20414003 Stift. Hollenberg 

Weitere Kontierung:P40318002 Stift. Roll 
                                P00252010 Stift. Hollenberg 
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Da für alle Buchungen eine Anordnung erforderlich ist, muss der Anordnungsdruck über 

die Transaktion F.62 aufgerufen werden.  

 

 
 
 
 


